
144 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nati onalrates XIV. GP 

Bericht 

des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Dok
tor Mussil, Mühlbacher, Dipl.-Ing. Hanreich 
und Genossen betreffend die Abänderung des 
Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes 1967, 
in der Fassung des Bundesgesetzes vom 

3. Juli 1975, BGBl. Nr. 393 (16/ A) 

Die Abgeordneten Dr. Mus s i I, M ü h 1-
b ac her, Dipl.-Ing. H an r e ich und Genos
sen haben inder -Sitzung des Nationalrates am 
25. Feber 1976 den obgenannten, Initiativantrag, 
der dem Finanz- und Bwdgetausschtiß zugewiesen 
wur<de, eingebracht. Dem vorliegenden Gesetzes
antrag liegen u. a. folgende Erwägungen zu
;grunde: 

Der Haftungsrahmen nach dem Ausfuhrfinan
zierungsförderungsgesetz von 30 Milliarden Schil
ling ist zu Jahresende 1975 mit 16,8 Milliarden 
Schilling ausgenützt. Das Volumen von Export
krediten in Höhe von 15 Mi!lliarden Schilling, 
für da's Zuschüsse geleistet werden können, ist 
.zu Jahresende 1975 mit insgesamt 12 Milliaroen 
SchiHing durch Zusagen ausgenützt. Die Erhö
hung des VolumenlS, für das Zinsenzuschüsse 
durch den Bund geleistet werden können, ist 
für ,die Weiterführung des Exportfinanzierungs
verfahrens von größter Wichtigkeit. Allein Ge
schäfte, die in Form von gebundenen Finanz
krediten verhandelt wer<den, betragen gegenwär
tig etwa 15 Milliarden Schilling. 

Durch die Senkung der variablen Sätze im 
Exportfinanzierungsverfahren der österreichi
schen KontroUbank Aktiengesellschaft von 
11·25% p. a. auf 80/0 innerhalb von 12 Monaten 
WUl'de ,der Durchschnittssatz ,der Fristi&keit der 

Dr. Leibenfrost 
Berichterstatter 

Finanzierung ,entsprechend von 8,45% bis 
11,25% p. a. auf 7,80% bis 7,95'% p. a. ge
senkt. 

Für 1975 war nach der geltenden gesetzlichen 
Regelung maximal eine Belastung von insgesamt 
113 Millionen Schilling vorgesehen, ,die mit 
20 Millionen Schilling ausgenützt wurde. Für 
1976 wurde die Bela'stung auf zirka 145 Mil
lionen Schilling kalkuliert, jedoch werden nach ' 
der gegenwärtigen Entwicklung ,der BeschafIungs
kosten lediglich 30 Millionen Schilling in An
spruch genommen wer,den. 

Die Rahmenerhöhungfür Garantien nach dem 
Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetz' ist vor
sorglich zu ,sehen, da in nächster Zeit stärker 
a1>s in der unmittelbaren Vergangenheit wieder 
mittel- un1d langfristige Finanzierungstransaktio
nen erforder'lich sein werden und daher eine 
stärkere Belastung des Haftung.srahmens durch 
Zinsen zu erwarten sein wird. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diesen 
Initiativantrag in ,seiner Sitzung am 16. März 
1976 in Verhandlung genommen. 

Bei ,der Abstimmung wunde der im An
trag 16/ A enthaltene Gesetzentwurf in der bei
gedruckten Fassung mit Stimmeneinhelligkeit 
angenommen. 

Als Ergebn~s seiner Beratung stellt der Finanz-
und Budgetausschuß den An t rag, der Natio
nalr,at wolle dem a n g e 's chI 0 <S sen enG e- . / . 
set zen t w u r f die verhssung.smäßige Zustim
mung erteilen. 

Wien, 1976 03 16 

Dr. Tull 
Obmann 
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2 144 der Beilagen 

.;. 

mit 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, ohne Zinsen und Kosten) die Beschaffungskostem 

dem das Ausfuhrfinanzierungsförde- durch Zuschüsse zu vermindern." 
rungsgesetz 1967 geändert wird 

Der Nationalrat hat heschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz vom 9. Juni 1967, betreffend 
die Förderung der Finanzierung von Ausfuhr
geschäften (A usfuhrfinanzierungsföroderungsge
setz 1967), BGBI. Nr. 196, in ,der Fa9SUng des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 193/1969, des Bundes-

. gesetzes BGB!. Nr. 187/1970, des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 416/1974, des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 793/1974 und des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 393/1975 wird wie fol.gt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Bundesminister für Finanzen ist fer
ner ermächtigt, für jeweils höchstens 25 Milliar
den SchiHing der in Abs. 1 genannten Kredit
operationen (Nettoerlös der Kreditoperationen 

2. § 2 Abs. 1 Z. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,1. der jeweils ausstehende Gesamtbetrag der
Haftungen 40 Milliarden SchiHing nicht über
steigt; einzurechnen in die Haftungssll'mme sind~ 
Zinsen, Kosten sowie-die Garantien für Kurs
rrsken; letztere mit 10 von 100 ,des SchiUing
wertes der Kreditoperation; 

2. ,die Kreditoperation im Einzelfall den Be
trag (Gegenwert) von 3 Milliarden Schilling nicht 
übersteigt; einzurechnen in die Haftungssumme 
sind: Zinsen, Begebungskosten im Sinne des 
Abs. 3 sowie ,die Garantien für Kursrisken gemäß. 
§ 3 lit. b; letztere mit 10 v. H. des Grund
betrages der jeweils ühernommenen Haftungen;" 

Artikel 11 

Mit der Votlziehung dieses Bundesgesetzes ist: 
der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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